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9639 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Tuberkulosegesetz und das Epidemiegesetz 1950 geändert werden 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: Nunmehr wird 
eine explizite Meldepflicht für Labors, die einen positiven Nachweis eines dem Mykobakterium-
tuberkulosis-Komplex zuzählenden Erregers festgestellt haben, vorgesehen. Ferner hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde bei erhöhter Erkrankungsgefahr über die Möglichkeit einer 
Infektionsprophylaxe oder präventiven Therapie aufzuklären. Die Durchführung der Therapie, die 
Abklärung des Therapiestatus nach sechs Monaten und erforderlichenfalls in weiteren sechsmonatigen 
Abständen ist bei Tuberkulosekranken zu überwachen. 
Die Belehrung der erkrankten Personen durch die Bezirksverwaltungsbehörde hat in Hinkunft 
umfassender zu erfolgen, weil in jedem Fall auch über die Rechtsfolgen für uneinsichtige 
Tuberkulosekranke aufzuklären ist. Dies gilt auch für krankheitsverdächtige Personen, die sich der 
endgültigen diagnostischen Abklärung entziehen wollen. Die Dokumentationspflicht der 
Bezirksverwaltungsbehörden wird vereinheitlicht. 
Darüber hinaus werden Chikungunya-Fieber, Dengue-Fieber, Zika-Virus-Infektionen und Hanta-Virus-
Infektionen der Meldepflicht nach dem Epidemiegesetz 1950 unterworfen. 
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 12. 
Juli 2016 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner. 
An der Debatte beteiligte sich das Mitglied des Bundesrates Gerd Krusche. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 12. Juli 2016 mit Stimmeneinhelligkeit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2016 07 12 

 Mag. Daniela Gruber-Pruner Gerd Krusche 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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